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Der Restrukturierungsbeauftragte
Der Restrukturierungsbeauftragte (RB) §§ 73 – 79 StaRUG

Bestellung durch das Restrukturierungsgericht §§ 34 ff.

Voraussetzungen § 73
■■ Rechte von schutzwürdigen Gläubigern werden durch Plan 
 gestaltet oder ausgesetzt (Abs. 1 Nr. 1)

■■ Stabilisierungsanordnung gem. § 49 beantragt (Abs. 1 Nr. 2)
■■ Erfüllung der Gläubigeransprüche soll überwacht werden  
(Abs. 1 Nr. 3)

■■ Beteiligte stellen sich gegen das Restrukturierungsziel (Abs. 2)
■■ Bestellung als Gutachter (Abs. 3)

Vorschlagsrecht des Schuldners, der Gläubiger und der an dem 
 Schuldner beteiligten Personen, teilw. Bindungswirkung (§ 74 Abs. 2)

Aufgaben § 76
■■ Mitteilungspflicht bzgl. Umstände nach § 33  
(Aufhebung Restrukturierungssache)

■■ Leitungsfunktion bei Bestellung zum Gläubigerschutz (Abs. 2) 
hinsichtlich Abstimmung über Restrukturierungsplan; Prüfung der 
Forderungen und Hinwirken auf Klärung des Stimmrechts (Nr. 1)

■■ Konkrete Aufgabenzuweisung hinsichtlich Prüfung der wirtschaftl. 
Lage und Überwachung der Geschäftsführung (Nr. 2a);  
Entgegennahme + Leisten von Zahlungen (Nr. 2b)

■■ Bei der Ausarbeitung und Aushandlung des Restrukturierungs-
konzepts und des auf ihm basierenden Plans unterstützen (Nr. 4).

■■ Fortlaufende Prüfpflicht bei Stabilisierungsanordnung hinsichtlich 
Vrss und Aufhebungsgründe (Abs. 3 Nr. 1) + Geltendmachung der 
Aufhebungsgründe (Abs. 3 Nr. 2)

■■ Stellungnahme auf Erklärung nach § 14 Abs. 1 zur Bestätigung 
eines Plans (Abs. 4)

■■ Durchführung von Zustellungen (Abs. 6)

Aufgabe des fakultativen RB gem. § 79
■■ Unterstützung bei der Ausarbeitung und Aushandlung des 

 Restrukturierungskonzepts und des auf ihm basierenden Plans

Das Gericht kann dem 
fakultativen RB ebenfalls 
Aufgaben nach § 76 iVm  
§ 77 Abs. 2 übertragen,  
wenn dies  beantragt wurde.

Voraussetzungen § 77
■■ Antrag des Schuldners
■■ Antrag einer Gläubigergruppe mit 25% der Stimmrechte in einer 
Gruppe nach § 9 + Erklärung der Kostenübernahme

Vorschlagsrecht des Schuldners oder einer Repräsentative aller 
 Gläubigergruppen, teilw. mit Bindungswirkung (§ 78 Abs. 2)

Fakultativer/auf Antrag §§ 77 – 79
■■ Moderation und Förderung der Verhandlungen zwischen den 
Beteiligten (Kommunikator)

Eigenschaften der Person § 74 Abs. 1 (iVm § 78 Abs. 1)
■■ natürliche Person
■■ unabhängig von den Gläubigern und dem Schuldner 
■■ geeignet für den jeweiligen Einzelfall 
■■ entspr. erfahrener Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, RA oder sonst. vglb. Qualifikationen
■■ aus dem Kreis aller zur Übernahme des Amtes bereiten Personen 

■■ Überwachung durch Gericht § 75 Abs. 1 
■■ Vergütung §§ 80 – 83
■■ Entlassung § 75 Abs. 2 aus wichtigem Grund;  
Rechtsmittel: sofortige Beschwerde 

■■ Haftung § 75 Abs. 4 bei Verstoß gegen Pflichten nach § 76; 
 Beachtung der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines RB

■■ Überwachung durch Gericht § 78 Abs. 3 iVm § 75 Abs. 1
■■ Vergütung §§ 80 – 83, Besonderheit: Bestellung erst nach 
 Vorschuss § 81 Abs. 5

■■ Entlassung § 78 Abs. 3 iVm § 75 Abs. 2;  
Rechtsmittel: sofortige Beschwerde 

■■ Haftung § 75 Abs. 4, wenn Aufgaben gem. § 76 übernommen

Notwendiger/von Amts wegen §§ 73 – 76 
■■ Überwachung und Leitung des Restrukturierungsprozesses 
zum Schutz der Gläubiger


